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Juristische Untiefen erkennen

Dieser mit etwas mehr als 200 Seiten plus
Anhang und Stichwortverzeichnis kom-
pakte Ratgeber stellt Rechte und Pflichten
der am Bau Beteiligten dar. Er zeigt ins-
besondere auf, wann die Vorschriften des
BGB gelten und unter welchen Bedingun-
gen VOB/B Anwendung findet. Juristische
Begriffe sowie Rechtsgrundlagen werden
verständlich erklärt und mithilfe lebens-
naher Beispiele veranschaulicht. Zur
besseren Verständlichkeit trägt außerdem
jeweils die konkrete Auflistung von
Voraussetzungen bei.

Neben einer umfassenden Einführung
in dieGrundlagendes privatenBaurechts,
so z.B. der Vertragstypen, Gewährleis-
tungs- bzw. Mängelrechte und Schaden-
ersatzansprüche im VOB/B und BGB-
Vertrag, kommen mit den Änderungen
und Ergänzungen des Werkvertragsrechts
zum 1. Januar 2018 gewichtige Neuerun-
gen der letzten Jahre zur Sprache. Hier
sind vor allemdasBauträgervertragsrecht
und der Architektenvertrag im neuen
Bauvertragsrecht hervorzuheben, die in
eigenen Kapiteln behandelt werden. Auch
das reformierte WEG (Wohneigentums-
gesetz) sowie die aktuelle (1. Januar 2021)
Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) werden besprochen.

Im Anhang befinden sich Vertrags-
muster, die sich u.a. gut zur Vorabkon-
trolle von Vertragsentwürfen eignen. Sie
stehen auch zum Download bereit. Das
Stichwortverzeichnis erleichtert die Ori-
entierung. Insgesamt wird das Buch sei-
nem praxisnahen Anspruch gerecht, auch
wenn sich eine intensive Einarbeitung
empfiehlt. Der Autor selbst weist auf die
immer komplexer werdenden Rechtsbe-
reiche hin. Marius Katzmann

Literaturhinweise

Claus-Jürgen Korbion:
Bauvertragsrecht für
Nichtjuristen. Rechts-
grundlagen, Vertrags-
abschluss und Muster,
Haufe Lexware GmbH,
1. Aufl. 2021,
252 Seiten, 49,95 Euro.

Zu beziehen über www.iz-shop.de.

Architektur in München

In der immer empfehlenswerten Reihe der
Architekturführer aus dem Hause DOM
Publishers ist passend zur bevorstehenden
Expo Real ein Band über die bayerische
Landeshauptstadt erschienen. Eröffnet
wird derArchitekturführermit einemAuf-
satz über das „neue“ München – „Ent-
wicklung, Leitbilder und Zukunftsstrate-
gien“. Schon hieraus wird für den Leser
erkennbar, dass er keinen traditionellen,
konservativen Führer in der Hand hält,
der zunächst sämtliche Kirchen und
Paläste vorstellt und am Ende noch
erwähnt, dass auch heute hier gebaut
wird. Entsprechend werden klassische
Bauten wie Rathaus und Feldherrenhalle
genauso behandelt wie z.B. die Straßen-
bahnhaltestelle Münchner Freiheit von
2009, ein Schulgebäude von 2012 und das
NS-Dokumentationszentrum von 2015.

Das Stadtgebiet wird in zehn Spazier-
gängen erschlossen, sie beginnen im Alt-
stadtkern, führen dann von der Residenz
zur Maximilianstraße, zum Kunstareal,
über Schwabing in den Münchner Nor-
den, weiter vom Ackermannbogen zum
Olympiapark, insWerksviertel, zur There-
sienwiese und von da ins Großmarktvier-
tel, schließlich noch vom Stachus entlang
der Bahnachse nach Westen, von Neu-
hausen nach Moosach und zu guter Letzt
in die Messestadt Riem.

Den Spaziergängen sind nicht nur
Stadtplanausschnitte, sondern auch Luft-
bilder beigegeben, in denen die beschrie-
benen Gebäude zu sehen sind, beides über
Nummernmit der entsprechendenEinzel-
beschreibung verknüpft. Das steigert die
Anschaulichkeit und erleichtert die Orien-
tierung. Der Führer wird durch Archi-
tekten-, Bauten- und Straßenregister
erschlossen. Thomas Hilsheimer

Nicolette Baumeister:
Architekturführer
München. DOM Pub-
lishers 2021, 336 Seiten,
kartoniert, 38 Euro.

Rechtsanwalt
Dr. Walter Klein
von Loschelder

Quelle: Loschelder

Baurecht. Die Beratung eines Bauherrn
bei einem Fördermittelantrag ist ein
Dienstvertrag, kein Werkvertrag. Der
Energieberater schuldet keinen
werkvertraglichen Erfolg.

OLG Celle, Urteil vom 30. Juni 2021,
Az. 14 U 188/19

Energieberater haftet nicht für
Fehler im Fördermittelantrag
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DER FALL

Ein Bauherr will beim Umbau eines Ver-
kaufsraums auch die Beleuchtung voll-
ständig erneuern und beauftragt einen
Architekten mit der Erarbeitung eines
Konzepts, das eine öffentliche Förderung
ermöglichen soll. Ein Energieberater soll
die Beantragung von Fördermitteln
begleiten. Der Energieberater überlässt
demArchitekten das notwendige Antrags-
formular. Dort sind mehrere Angaben zu
machen, u.a. zur Zahl der Beschäftigten.

Es wird darauf hingewiesen, dass dabei
die sogenannte KMU-Empfehlung der
EU-Kommission zu beachten ist – durch
Ankreuzen soll bestätigt werden, dass
diese Vorgaben berücksichtigt sind. Weil
der Architekt eine falsche Mitarbeiterzahl
angegeben und auch die maßgeblichen
Regelungen missachtet hat, werden die
Fördermittel nicht gewährt. Dem Bauherrn
entsteht ein Schaden von 14.000 Euro, den
er beim Energieberater geltend macht.
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DIE FOLGEN

Ohne Erfolg! DemEnergieberater ist keine
Pflichtverletzung vorzuwerfen. Der Ver-
trag, denBerater undBauherr geschlossen
haben, ist ein Dienstvertrag, weil es sich
um eine Dienstleistung im Sinne einer
fachlichen Beratung handelt. Ein werk-
vertraglicher Erfolg wird nicht geschuldet.
Der Energieberater hatte weder die

Pflicht, die Beschäftigtenzahl selbst zu
ermitteln, noch hatte er Anlass, die
Angabe des Architekten zu hinterfragen:
Dieser wurde auf die maßgeblichen
Regeln hingewiesen und hat bestätigt,
dass er sie einhält. Der Energieberater
konnte daraus schließen, dass die
Beschäftigtenzahl richtig ermittelt wurde.
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WAS IST ZU TUN?

Der Energieberater schuldet nur die
Begleitung des Antragsverfahrens, keinen
Erfolg. Deshalb ist es ihm nicht anzulas-
ten, dass die Fördermittel nicht gewährt
wurden und damit der Erfolg nicht einge-
treten ist. Es geht darum, ob ihm eine
Pflichtverletzung vorgeworfen werden
kann. Den entscheidenden Fehler macht
nicht der Energieberater, sondern der
Architekt, wenn er eine Anzahl vonMitar-
beitern angibt, die er ggf. beim Auftragge-
ber abfragt, ohne darauf zu achten, dass
bei der Ermittlung der Mitarbeiteranzahl
die Förderrichtlinien beachtet werden
müssen. Hierbei handelt es sich um eine

Pflichtverletzung. Der Architekt hätte dem
Energieberater auch mitteilen können,
wie er auf die Anzahl gekommen ist – ggf.
hätte dieser dann Anlass gehabt nachzu-
fragen. Ein solcher Anlass bestand hier
nicht. Der Bauherr hat alles richtig
gemacht, indemer die notwendigen Fach-
leute hinzugezogen hat. Diese haben
dann untereinander die Aufgaben nicht
klar abgegrenzt, sodass der Architekt fal-
sche Angaben machte. Der Fehler des
Bauherrn liegt am Ende darin, den Ener-
gieberater und nicht – zumindest auch –
den Architekten in Anspruch genommen
zu haben. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Karsten Prote

von GTW
Quelle: GTW

Grundstücksrecht. Gibt es für ein nicht
öffentlich angebundenes Grundstück eine
alternative Zufahrt, kann ein Notwegerecht
nicht allein damit begründet werden, dass
ein Anspruch zur Umsetzung dieser Zufahrt
gerichtlich durchgesetzt werden müsste.

BGH, Urteil vom 16. April 2021,
Az. V ZR 85/20

Kein Notwegerecht, auch wenn die
Alternative vor Gericht führt
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DER FALL

Der Eigentümer eines Grundstücks ver-
klagt seinen Nachbarn. Sein Grundstück
hat keine eigene Anbindung an eine
öffentliche Straße, und er nutzt einenWeg
auf dem Grundstück des Beklagten als
Zufahrt. Ein Wegerecht ist nicht eingetra-
gen. Der Nachbar untersagt die Nutzung
seines Grundstücks. Der Kläger ist zudem
Eigentümer eines weiteren, angrenzen-
den Grundstücks. Auch dieses ist nicht
unmittelbar an eine öffentliche Straße
angebunden. Allerdings besteht zuguns-
ten dieses zweiten Grundstücks einWege-

recht an dem Grundstück eines Dritten.
Um dieses Wegerecht zu realisieren,
müsste der Kläger entgegen dem Bebau-
ungsplan auf seinem Grundstück Bäume
fällen lassen. Er beantragt eine Befreiung,
um die Bäume fällen zu können, diese
wird ihm aber nicht erteilt. Er meint, ihm
könne nicht zugemutet werden, ein lang-
wieriges gerichtliches Verfahren durchzu-
führen, um den öffentlich-rechtlichen
Anspruch auf Befreiung durchzusetzen.
Ihm stehe daher ein Notwegerecht am
Grundstück des Beklagten zu.
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DIE FOLGEN

Es besteht kein Notwegerecht, wenn dem
Kläger eine Zufahrt zu seinemGrundstück
in zumutbarer Weise über ein anderes, in
seinem Eigentum stehendes Grundstück
möglich ist, entscheidet der BGH. Wenn
für die Errichtung der alternativen Zufahrt
eine Befreiung von den Festsetzungen
des Bebauungsplans notwendig ist und
der Kläger einen öffentlich-rechtlichen
Anspruch auf diese Befreiung haben
könnte, ist ihm grundsätzlich zuzumuten,

diesen Anspruch auch gerichtlich durch-
zusetzen. Der Kläger muss die alternative
Verbindungsmöglichkeit auch nutzen,
wenn sie umständlicher ist. Ihm ist ein
Rechtsstreit für die Herstellung der alter-
nativen Verbindung zumutbar. Im Ergeb-
nis bejaht das Gericht das Notwegerecht
dennoch, da das Wegerecht zugunsten
des zweiten Grundstücks nicht zur Nut-
zung seines ersten Grundstücks berech-
tigte (§ 1019 BGB).
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WAS IST ZU TUN?

Müsste ein Eigentümer zur Umsetzung
einer alternativen Zufahrt zunächst einen
öffentlich-rechtlichen Anspruch gericht-
lich durchsetzen, steht ihm nicht schon
deshalb ein Notwegerecht zu. Wenn die
Eintragung eines Notwegerechts begehrt
wird, muss zuvor überprüft werden, ob
nicht eine anderweitige Zufahrt möglich
ist. Dabei sind alle denkbarenMöglichkei-
ten der alternativen Zuwegung auszu-

schöpfen. Hierfür muss ggf. zuvor ver-
sucht werden, die alternative Zuwegung
gerichtlich geltend zu machen. Hinsicht-
lich einer alternativenGrunddienstbarkeit
ist genau zu prüfen, worauf sich ein hier-
mit gesichertes Wegerecht erstreckt und
ob dieses überhaupt zur Nutzung des bis-
lang nicht angebundenen Grundstücks
berechtigt. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Veronika Thormann

von Bethge
Immobilienanwälte

Quelle: Bethge

Maklerrecht. Ein Makler verwirkt seinen
Lohnanspruch nicht bei jeder fahrlässigen
Pflichtverletzung, sondern erst im Falle
einer subjektiv schwerwiegenden
Treuepflichtverletzung.

OLG München, Urteil vom 14. April 2021,
Az. 27 U 6526/20

Nicht jede Fahrlässigkeit führt
zum Provisionsverlust
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DER FALL

Ein Immobilienmakler verklagte seinen
Kunden auf Zahlung des vereinbarten
Lohns. Der Kunde ist der Meinung, der
Makler habe seinen Provisionsanspruch
verwirkt, weil er ihn über das Baujahr
der Immobilie arglistig getäuscht habe.
Das betreffendeMehrfamilienhaus wurde
wohl 1913 errichtet. Die Verkäufer datier-

ten das Baujahr jedoch auf etwa 1950, sag-
ten demMakler aber, dass es sich nur um
Vermutungen handelte. Der Makler über-
nahm die vermuteten Daten in das
Exposé, eigene Nachforschungen betrieb
er nicht. Im Energieausweis, den derMak-
ler von den Verkäufern erhalten hatte, war
das Baujahr auf 1953 datiert.
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DIE FOLGEN

Der Makler hat seinen Provisionsan-
spruch nicht verwirkt, entscheidet das
Oberlandesgericht München. Zwar kann
in der fehlerhaften Angabe zum Baujahr
objektiv eine Pflichtverletzung liegen.
Nicht jede objektiv erhebliche Pflicht-
verletzung des Maklers und damit auch
nicht jedes Informations- und Beratungs-
verschulden lässt aber den Provisionsan-

spruch nach § 654 BGB entfallen. Hinzu-
treten muss auch subjektiv eine schwer-
wiegende Treuepflichtverletzung. Das ist
nur dann der Fall, wenn der Makler seine
Treuepflicht mindestens in einer dem
Vorsatz nahekommenden, grob leichtfer-
tigen Weise verletzt hat. Anhaltspunkte
hierfür sah das Gericht in diesem Fall
nicht.
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WAS IST ZU TUN?

Makler können Fehler machen. Viel zu oft
sind die Kunden dann der Meinung, dass
sie die Provision nicht bezahlen müssen.
Die Voraussetzungen für die Verwirkung
des Provisionsanspruchs sind jedoch
hoch. Führt ein Fehler zu einem Schaden
bei dem Kunden, kann dieser ggf. Scha-
denersatz verlangen. Ob der Makler auch
seinen Provisionsanspruch verliert, ist
jedoch selbst dann noch nicht gesagt.
Allerdings kann eine Verwirkung auch in
Fällen, in denen kein Schaden entsteht, in
Betracht kommen. Der Tatbestand einer
Verwirkung ist nach dem Wortlaut der
Vorschrift des § 654 BGB dann anwend-
bar, wenn der Makler vertragswidrig
zugleich für den anderen Teil tätig gewor-

den ist. Nach ständiger Rechtsprechung
kann diese Regelung zudem dann ange-
wandt werden, wenn der Makler ander-
weitig unter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten den Interessen seines Auf-
traggebers in erheblicher Weise zuwider-
gehandelt hat. Zu beachten ist jedoch,
dass § 654 BGB Strafcharakter hat. Es soll
also nicht jedes geringe Fehlverhalten des
Maklers geahndet werden. Die Verwir-
kung findet nur dann Anwendung, wenn
der Makler den Lohn nach allgemeinem
Rechts- und Billigkeitsempfinden nicht
verdient hat. Er muss sich durch ein gro-
bes Fehlverhalten des Lohnes unwürdig
erwiesen haben. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Jan Lindner-Figura

von Görg Rechtsanwälte
Quelle: Görg

Mietrecht. Unterzeichnet ein Vertreter einen
Mietvertrag, kann dies auch mit dem Zusatz
„i.A.“ kenntlich gemacht werden,
insbesondere wenn ein Firmenstempel des
Vertretenen beigedrückt ist.

KG, Urteil vom 30. November 2020,
Az. 8 U 1042/20

Firmenstempel und der Zusatz
„i.A.“ wahren die Schriftform
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DER FALL

Zwischen den Vertragsparteien bestand
ein langfristiger Mietvertrag aus dem Jahr
2004 über Gewerberäume, im Jahr 2005
wurde ein Nachtrag vereinbart. Dieser
Nachtrag ist auf Vermieterseite durch eine
Mitarbeiterin der Hausverwaltung mit
dem Zusatz „i.A.“ auf dem Firmenstempel
der Hausverwaltung unterzeichnet wor-
den. Später kündigte die Vermieterin das

Mietverhältnis wegen Nichteinhaltung
der gesetzlichen Schriftform und der
unbestimmten Laufzeit des Mietvertrags,
die sich daraus ergibt. Sie verklagte den
Mieter auf Räumung und Herausgabe der
Mietflächen. Die Vermieterin meint, dass
sie bei Abschluss des Mietvertrags nicht
wirksam vertreten war und daher die
Schriftform nicht eingehalten worden sei.
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DIE FOLGEN

Die Vermieterin hat keinen Anspruch auf
Räumung und Herausgabe der Mietflä-
chen, da dasMietverhältnis nicht beendet
wurde, entscheidet das Kammergericht.
Ein Schriftformverstoß wurde durch den
Nachtrag nicht begründet, daher stand
der Vermieterin kein ordentliches Kündi-
gungsrecht wegen Nichteinhaltung der
gesetzlichen Schriftform zu. Vielmehr
wird auch durch den Zusatz „i.A.“ bei der
Unterschrift kenntlich gemacht, dass die
Unterzeichnende eine Willenserklärung
im fremden Namen, also als Vertreterin,
abgeben wollte – hier für die von der Ver-

mieterin beauftragte Hausverwaltung.
Dafür spricht insbesondere, dass die
Unterschrift auf dem Firmenstempel der
Verwalterin erfolgte. Aufgrund der Bedeu-
tung von Firmenstempeln im Geschäfts-
verkehr genügt es als Vertretungsnach-
weis, wenn der Unterschrift einer natürli-
chen Person ein Betriebsstempel beige-
drückt wird, um deutlich zu machen, dass
der Unterzeichnende die Vertretungs-
macht für die Vertragspartei für sich in
Anspruch nimmt und daraufhin in Vertre-
tung des nicht zeichnenden Vertretungs-
berechtigten den Vertrag unterzeichnet.
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WAS IST ZU TUN?

Sofern Vermieter und Mieter eines lang-
fristigen Mietvertrags ein Interesse daran
haben, dass der Mietvertrag nicht vorzei-
tig von einer Vertragspartei gekündigt
werden kann, sollten sie nicht nur beim
Abschluss desMietvertrags, sondern auch
bei allen Änderungen bzw. Nachträgen
zum Mietvertrag auf die Einhaltung der
gesetzlichen Schriftform achten. Wird bei
Abschluss des Mietvertrags für eine Ver-
tragspartei ein Vertreter tätig, der den

Mietvertrag unterzeichnet, so sollten im
Rubrum der Mietvertragsurkunde bzw.
der Nachtragsurkunde und bei der Unter-
schriftenzeile am Ende der Vertrags-
urkunde die Vertragsparteien eindeutig
bezeichnet werden. Unterzeichnet ein
Vertreter einer Vertragspartei, muss
eindeutig klargestellt werden, in wessen
Namen der Vertreter handelt und
woraus er seine Vertreterbefugnis her-
leitet. (redigiert von Anja Hall)


